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Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit und Umweltschutz 

üh,~r die Regierungsvorlage (471 der Bei1a~ 
gen): Bundesgesetz, mit dem das Impfschaden­

gesetz geändert wird 

Die Weltgesundheitsversammlung hat am 8. Mai 
1980 deklariert, daß die Welt von der Pocken­
krankheit befreit sei und die Empfehlung ausge­
sprochen, die Pockenimpfpflicht aufzulassen. Die 
Bundesregierung hat im Zusammenhang mit dieser 
Empfehlung Gesetzentwürfe vorgelegt, die die Auf­
hebJng des Bundesgesetzes über Schutzimpfungen 
gegen Pocken, BGB!. Nr. 156/1948, in der Fassung 
des Bundesgesetzes BGB!. Nr. 371/1973 und des 
Bundesgesetzes über sanitätspolizeiliche Grenzk!Jn­
trollen, BGB!. Nr. 15/1975, vorsehen. Um zu 
gew ährleisten, daß Impfschäden, welche d'urch eine 
Schutzimpfung auf Grund einer der beiden aufzu­
hebenden B\.!ndesgesetze verursacht wurden, auch 
weit erhin nach den Vorschriften des Impfschaden­
gesetzes entschädigt werden, wurde der gegen-
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ständliche Gesetzentwurf eingebracht. Darüber 
hinaus wird ebenfalls ausdrücklich festgelegt, daß 
Entschädigungsansprüche auf Grund von Impfun­
gen, welche während der Geltungsdauer der Bun­
desgesetze, mit denen die Impfpflicht gegen Pok­
ken in den Jahren 1977 bis 1980 ausgesetzt worden 
war, vorgenommen worden sind, bestehen bleiben. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umweltschutz 
hat die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner 
Sitzung am 11. Dezember 1980 in Verhandlung 
gezogen. Nach den Ausführungen des Berichter­
statters wurde der Gesetzentwurf einstimmig a'nge­
nommen. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umweltschutz 
stellt somit den An t rag, der Nationalrat wolle 
dem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetz­
entwurf (471 der Beilagen) die verfassungsmäßige 
Zustimmung erteilen. 

Wien, 1980 12 11 

Dr. Wiesinger 

Obmann 
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